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(54) Verpackung mit Drittwerbungsdruck

(57) Es gibt eine Verpackung mit einem Drittwer-
bungsdruck (7). Dabei ist es erwünscht, wenn die Ver-
packung den Drittwerbungsdruck stets verbessert dar-
bietet und eine bessere Druckqualität zuläßt. Dies ist er-
reicht, indem die Verpackung eine Pizza-Kartonschach-

tel (1) mit Behälterbereich (2) und Deckelbereich (3) ist.
Die Pizza-Kartonschachtel läßt, da aus Pappe beste-
hend, bessere Druckqualität zu. Da die Kartonschach-
telebene relativ starre Wandungsbereiche bildet, bildet
sie an diesen Wandungsbereichen vorgesehenen Dritt-
werbungsdruck eben dar.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verpackung mit ei-
nem Drittwerbungsdruck.
[0002] Eine Verpackung kann mit einem Produkther-
stellerdruck versehen sein, der Angaben zum Hersteller
des in der Verpackung vorgesehenen Produktes oder
zu dem Produkt selbst macht. Die Verpakkung kann
auch mit einem Verpackungsherstellerdruck versehen
sein, der Angaben zu dem Verpackungshersteller oder
zu der Verpackung selbst macht. Die Verpackung kann
weiterhin mit einem Zierdruck versehen sein, der nur der
äußerlichen Ausstattung der Verpackung dient. Die Er-
findung befaßt sich mit dem an der Verpackung vorge-
sehenen Drittwerbungsdruck, der werbende Angaben
eines Dritten umfaßt, der verschieden ist von dem Her-
steller der Verpackung und von dem Hersteller oder Lie-
feranten des Produktes, für das die Verpackung be-
stimmt ist.
[0003] Eine durch die Praxis bekannte Verpackung
dieser Art ist ein Kunststoffbeutel für ein in einer Apo-
theke verkauftes Produkt, wobei der Drittwerbungs-
druck ein Medikament und dessen Pharmahersteller
betrifft. Dieser Kunststoffbeutel erreicht nur einen be-
schränkten Teil des Publikums. Auch muß die Drittwer-
bung irgendwie mit dem Pharmabereich zu tun haben.
Insbesondere aber ist die Druckqualität an einem Kunst-
stoffbeutel relativ schlecht und ist des Knitterns des
Beutels wegen der Drittwerbungsdruck häufig schlecht
dargeboten.
[0004] Eine Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine
Verpackung der eingangs genannten Art anzugeben,
welche den Drittwerbungsdruck stets verbessert darbie-
tet und eine bessere Druckqualität zuläßt. Die erfin-
dungsgemäße Verpackung ist, diese Aufgabe lösend,
dadurch gekennzeichnet, daß die Verpackung eine Kar-
tonschachtel mit Behälterbereich und Deckelbereich ist,
daß die Kartonschachtel eine Pizza-Kartonschachtel
ist, daß der mit dem Drittwerbungsdruck versehene Be-
hälterbereich und/oder Deckelbereich aus einer ka-
schierten Wellpappe besteht, die eine mit dem Drittwer-
bungsdruck versehene Kartonlage aufweist, und daß
der Deckelbereich entlang einer Schachtelseite mit dem
Behälterbereich einstückig ist und der Drittwerbungs-
druck an der Außenseite der Kartonschachtel vorgese-
hen ist.
[0005] Die Kartonschachtel läßt, da aus Pappe beste-
hend, bessere Druckqualität zu. Da die Kartonschachtel
ebene, relativ starre Wandungsbereiche bildet, bietet
sie an diesen Wandungsbereichen vorgesehenen Dritt-
werbungsdruck eben dar. Dieser Drittwerbungsdruck
erreicht denjenigen Teil des Publikums, der das in der
Kartonschachtel vertriebene Produkt abnimmt. Eine
neue Sonderwerbungsmaßnahme ist geschaffen. Die
Pappe ist Wellpappe. Wegen der nun möglichen besse-
ren Druckqualität ist der Drittwerbungsdruck so gestal-
tet, daß er ein Bildmotiv umfaßt, und sich nicht auf die
Wiedergabe von Buchstaben und anderen Symbolen

beschränkt. Da der mit dem Drittwerbungsdruck verse-
hene Behälterbereich und/oder Deckelbereich aus ei-
ner kaschierten Wellpappe besteht, die eine mit dem
Drittwerbungsdruck versehene Kartonlage aufweist, hat
man die Druckqualität eines Vollkartons mit der Stabili-
tät einer Wellpappe kombiniert.
[0006] Die Erfindung betrifft nicht nur die Verpackung
für sich allein, sondern auch die Verpackung enthaltend
das verpackte Produkt, also eine Packung bestehend
aus der Verpackung und dem darin befindlichen Pro-
dukt.
[0007] Dabei ist die Kartonschachtel eine Pizza-Kar-
tonschachtel. Diese Pizza-Kartonschachtel wird von
Pizza-Bäckereien enthaltend eine verkaufte Pizza ab-
gegeben; sie ist also durch ihre Bestimmung für und das
Enthalten der Pizza definiert. Die Pizza ist in der Regel
eine runde Scheibe, umfaßt einen Backwarenboden
und einen Belag des Bodens. Die Pizza-Kartonschach-
tel ist aber auch entsprechend ausgebildet. Sie ist äu-
ßerst flach, ist rechteckig und weist einen Deckelbereich
auf, der entlang einer Schachtelseite mit dem Behälter-
bereich einstückig ist.
[0008] Der Drittwerbungsdruck ist an der Außenseite
der Kartonschachtel vorgesehen, z.B. am Bodenteil des
Behälterbereichs. Besonders zweckmäßig und vorteil-
haft ist es jedoch, wenn der Drittwerbungsdruck am
Deckelbereich vorgesehen ist. Bei dieser Anordnung
fällt der Drittwerbungsdruck dem Betrachter besonders
gut auf. Der Drittwerbungsdruck ist z. B. an der Außen-
seite des Dekkelbereichs angeordnet.
[0009] Der Drittwerbungsdruck ist z.B. als normaler
Walzendruck aufgebracht. Besonders zweckmäßig und
vorteilhaft ist es jedoch, wenn der Drittwerbungsdruck
ein Vierfarben-Rasterdruck ist. Der Vierfarben-Raster-
druck, der mit vier als Rasterpunkte aufgebrachten
Grundfarben arbeitet, läßt verbesserte Druckqualität zu.
[0010] Besonders zweckmäßig und vorteilhaft ist es
dabei, wenn der Drittwerbungsdruck eine Wiedergabe
eines fotografischen Bildes ist. Die genaue Wiedergabe
eines fotografischen Bildes mittels eines Drucks ver-
langt eine verbesserte Druckqualität, die an der Karton-
schachtel möglich ist.
[0011] Besonders zweckmäßig und vorteilhaft ist es
weiterhin, wenn die mit dem Drittwerbungsdruck verse-
hene Lage mit dem Drittwerbungsdruck versehen auf
das gewellte Papier des Kerns der Wellpappe aufge-
klebt worden ist. Die Kartonlage, die sich später auf den
Deckelbereich und den Bodenbereich erstreckt, die ein-
stückig sind, wird vor dem auf den gewellten Kern der
Wellpappe bedruckt. Dies vereinfacht die Herstellung
der Pizza-Kartonschachtel und läßt die hier interessie-
renden Druckverfahren verbessert wirken.
[0012] Besonders zweckmäßig und vorteilhaft ist es
sodann, wenn der Drittwerbungsdruck als Offset-Druck
ausgeführt ist. Die Erfindung umfaßt also auch ein Ver-
fahren zur Herstellung der Pizza-Kartonschachtel, bei
dem zunächst die eine Kartonlage der später entstehen-
den Wellpappe im Offset-Druckverfahren bedruckt wird.
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Das Offset-Druckverfahren ist in der Regel als Vierfar-
ben-Rasterdruck, als Walzendruck und/oder als Wie-
dergabe eines fotografischen Bildes ausgeführt. Hierbei
wird eine erheblich gesteigerte Druckqualität für den
Drittwerbungsdruck erreicht.
[0013] Besonders zweckmäßig und vorteilhaft ist es
noch, wenn sich der Drittwerbungsdruck an der Außen-
seite auf den Behälterbereich und den Deckelbereich
vollflächig erstreckt. Die Vollflächigkeit des Druckes ver-
bessert das Aussehen der Pizza-Kartonschachtel und
erhöht dadurch die Wirkung des Drittwerbungsdrucks.
[0014] In der Zeichnung ist eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform der Erfindung dargestellt und zeigt

Fig. 1 eine Draufsicht mit Aufbruch einer Verpak-
kung mit Drittwerbungsdruck und

Fig. 2 einen Schnitt eines Teils der Verpackung ge-
mäß Fig. 1 in einem gegenüber Fig. 1 vergrö-
ßerten Maßstab.

[0015] Die Verpackung gemäß Fig. 1 ist eine flache
Kartonschachtel 1, die rechteckig ist und im wesentli-
chen aus einem Behälterbereich 2 und einem Deckel-
bereich 3 besteht. Der Behälterbereich 2 umfaßt einen
Boden 4 und niedrige Wände 5 und trägt den Deckel-
bereich 3 an einer Schachtelseite 6 einstückig, wobei
diese einstückige Verbindung als Scharnier des Deckel-
bereichs wirkt. An der Außenseite ist der Deckelbereich
mit einem flächigen Drittwerbungsdruck 7 versehen, der
ein Bild 8 umfaßt, das ein fotografisch erzeugtes Bild
wiedergibt. In der Kartonschachtel 1 befindet sich als
verpacktes Produkt eine Pizza 9, die scheibenartig und
im Außenumfang rund ist. Die Pizza 9 umfaßt einen
Backwaren-Boden 10, der einen außen umlaufenden
Randsims 11 bildet, und auf den Boden einen Belag 12,
der z.B. Gemüse oder Wurststücke ist.
[0016] Die Kartonschachtel 1 besteht aus kaschierter
Wellpappe gemäß Fig. 2. Die Wellpappe gemäß Fig. 2
ist einwellig, d.h. sie weist einen Kern 13 mit nur einem
gewellten Papier auf. Der Kern 13 ist beiderseits mit ei-
ner Lage 14 bzw. 15 aus flachem Papier beklebt, von
denen die eine 15 nach außen hin mit Drittwerbungs-
druck 7 versehen ist. Es wird die mit dem Drittwerbungs-
druck versehene Papier-Lage 15 auf das gewellte Pa-
pier des Kerns 13 geklebt.

Patentansprüche

1. Verpackung mit einem Drittwerbungsdruck,
dadurch gekennzeichnet,

daß sie eine Kartonschachtel (1) mit Behälter-
bereich (2) und Deckelbereich (3) ist,
daß die Kartonschachtel (1) eine Pizza-Karton-
schachtel ist,
daß der mit dem Drittwerbungsdruck (7) verse-
hene Behälterbereich (2) und/oder Deckelbe-

reich (3) aus einer kaschierten Wellpappe be-
steht, die eine mit dem Drittwerbungsdruck ver-
sehene Kartonlage (15) aufweist, und
daß der Deckelbereich (3) entlang einer
Schachtelseite mit dem Behälterbereich (2)
einstückig ist und der Drittwerbungsdruck an
der Außenseite der Kartonschachtel vorgese-
hen ist.

2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Drittwerbungsdruck (7) am Dek-
kelbereich (3) vorgesehen ist.

3. Verpackung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Drittwerbungsdruck (7) ein
Vierfarben-Rasterdruck ist.

4. Verpackung nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Drittwerbungsdruck (7) eine
Wiedergabe eines fotografischen Bildes (8) ist.

5. Verpackung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Dritt-
werbungsdruck (7) als Walzendruck aufgebracht
ist.

6. Verpackung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die mit dem
Drittwerbungsdruck (7) versehene Lage (15) mit
dem Drittwerbungsdruck versehen auf das gewellte
Papier des Kerns (13) der Wellpappe aufgeklebt
(worden) ist.

7. Verpackung nach einem der Ansprüche 3 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß der Drittwerbungsdruck
als Offset-Druck ausgeführt ist.

8. Verpackung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sich der
Drittwerbungsdruck an der Außenseite auf den Be-
hälterbereich (2) und den Deckelbereich (3) vollflä-
chig erstreckt.
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